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D s neue preußische Wohnungsgesetz.
Von Syndikus Rottstedt in HaHe 3. s.

Man51:el und Not sind Erscheinungen des Krieges;
sie be treiten oder unbeachtet lassen, würde  verkeh:t
und verhängnisvoll sein. \Ver ohne eigene Schuld. 11l
Not geraten ist, wie jetzt unser Land, hraucht s:ch
nicht :tu schämcn, muß vielmehr alles versuchen, s.l h
wi der herauszuarbeiten, so gut und vor allem so. zeItlals möglich. Jn geordneten Zeiten konnten WIr lliLt
vielen Dingen verschwenderisch umgehen, brauchten
dies und jenes nicht zu sparen," und konnten anderer
seIts auch V orrate ansammeln. Wahnungen !ür Hoch
und Niedrig gab es mehr wie genug, und in tast a lcn
Städten redeten die Statistiken Über leerstehende 'J\I ah
nungen eine deutliche Sprache. Wer baute. wollte da
mit Geld verdienen, und wer Grund und Boden b saß,
rechnete damit in der Absicht, möglichst jedes Gevlert
metcr am liebsten in fünf Geschoß flöhe zu bebauen;
VoIksgesundheit war Nebensache. Das gesamte Bau
wesen war ungesund.

Seit einiger Zeit ist man erwacht lind hat gemerkt,
daß es so nicht weitcrgehen kann. \Vohnungsnot
überall, wozu nati.irli h auch die vÖ1Ji e Unmöglichkeit
jeglicher Bautätigkeit ihr Teil beigetragen hat. Jedes
Stück ehen frde wird mit Nahrungsmitteln behaut. fast
aBe Ziegeleien,liegen stilI, Baumeister, Handwerker und
Arbeiter stehen im felde, und £Iuf der anderen SeHe
unzählbare Familien ohne geeignete \Vohnnng. KelIer
und Böden werden bewohnt, u Jd d e Bauordnungcn
nnd Gesetze werden nach allen Regeln der Kunst Über
treten meist mit \\lissen der Behörden, welche sich im
Kricg  an d IS ZudrÜcken des bewußten "einen Ang;es",
oft auch heider, gcwöhnt haben.

Alles geht nur eine ge\Visse Zeit; dann bricht der
kiinstJich zurÜckgehaltene Strom doch durch, und so
al1ch im \Vohnungswesen. SiedlungsgeseJIschaften
wachsen gleich Pilzen aus der tnle, Eigenheimstätten
werden geplant, lind an Vorschlägen für eine neue. ge
sunde Bauwejse, weJche auch dem kleinen Mann das
Licht und die Luft, den Genuß selbstgebauter früchte
nicht vorcnth£llten will, ist kein Mangel. Ein solch
kraftvoIler Strom gehört in ein Bett, und tJieses wiI!
ihm das neue Wohl1ungsgesetz vom 28. März 1918
schaffen. "Es ist keines der oft mH Recht gefÜrchteten
Kriegsnotgesetze des Bundesrates, sondern ehl preu
ßisches Landesg-esetz, .welches auch in der künftigen
und hoffentlich recht nahen friedenszeit wirken soll,
vermutlich weit besser, a!s dies jetzt möglich ist.

Das Wohnungsgesetz besteht aus Abschnitten,
deren umfangreichster das

Baugelände
behandelt und in der HauPtsache in einer Abänderung
des Straßen- lind BaufluchtIiniengesetzes vom 2. 7. 1875
besteht. Abgesehen von der durch den Krieg ge
schaffenen Lage, war es auch sonst geboten, jenes vor
43 Jahren ergangene Gesetz der Neuzeit anzupassen.
Bisher waren nur für die Anlegung lLnd Veränderung
VOll Straßen und _ Plätzen fluchtlinien festzusetzen;
unter Plätzen verstand man solche, welche sich aus
dem Straßenlaufe ergaben, z. B. der Angustusplatz in
Leipzig, der fr!Ledrich-Wilhelms-Platz in Erfurt. der
Alexanderplatz in Berlin usw. Das vVohnungsgesetz
folgt aber dem Zuge dcr Zeit und rechnet zu Plätzen
"auch Gartenanlagen, Spiel- und :Erholungsplätze".

OSTDEUTSCHE

I

Plätze obe.ng dabhter Art sind
plätze und gcltfll,ajs qliedder an
kehrss"traßcn. Oewiß werden sie
haltung bestimmter''spiele benutzt sie
da l1ür Ruhebänken v'ersehen, ohne dauernd
und -gr'holung bestimmt zu sein. Wenn fluchtlinien
auch oft di.e' Anlegung: von Vorgärten berücksichtigen
b2w. zur Pflicht machen, so wDrden Bauflucht!inien
niemals wegen Gartenanlagen alIein festgesetzt, denn
solche fallen nicht unter das Gesetz. Künftig können
Straßenfluchtlinien also auch allein zu dem Zwecke
festgesetzt we:r:den, die Anlegung von Oartenanlagen,
z. :8. Schrebergärten, SpieI- und Erholungsplätzen, zu
sichern; auf diese Weisc will man ganze Ortsteile
schaffen welche nur dcr Erholung bzw. dem Klcil1
g rtenb u' lind damit wieder der V oJksgesundheit dienen
sollen. Eine Bebauung so1cher Gegenden ist dann na
türlich ausgeschlossen, es sei denn, daß später ein Be
baunngsplan für _diese Anlagen aufgestellt würde; der
selbe dürfte aber nur in den seltensten FäHen die Ge
nehmigung der Aufsichtshehördcn erhalten.

über die Straßenfluchtlinien hinaus darf nicht ge
haut werden, wohl aber konnte bisher ans besonderen
Gründen ein Dau höchstens 3 m hillte!' die Straßen
fluchtEnie zurÜckweichen. Diese Grenze Hat das \Voh
nung-sgcsetz fallen lassen, um nicht die Mö,g-lichkeit zu
nehmen, reichliches Vorgartenland zu schaffen; es ist
durchaus nicht gleichbedeutend, ob ein Garten vor
oder hinter dem Iiause liegt, da Sonne, \V ndrichtung
\1nd Bodenbeschaffenheit ausschlaggehend sind. :Ein
Stück unbebauter Boden ist unter Umställden wi.chtiger
<:J1s der starre Buchstabe des Gesetzes.

Die Ortspolizeibehörde kann jetzt die festsetznng
von Fluchtlinien verlangen, wenn ein hervorgetretenes
Bedürfnis nach Klein- oder Mitte1wolmungen die fest
setzlm-{fordern; sie bedarf hierzu der Einverständnis
erklärung der Gemeindeaufs-ichtsbehörde (Kreis aus
schuß, BezirksausschuR). Also nicht nur polizeiliche
RÜcksichten sind ausschlaggebend. wie bisher. vielmehr
soU die Ersdrließung von Gelände für d'tc Klein- iJnd
1\1ittelwohnungen. nötigenfalls gegen den \\l\llen der
Stadt- und Landgemeinden, erreicht werden, um so der
\Vohnungsnot zu steuern oder abzuhelfen, denn an
herrschäftIichen Wohnungen und Landhäusern ist kein
Mangel; die Not leidet nur der Arbeiter sowie der
Mittelstand. Auf das \Vohnungsbedürfnis ist kÜnitig
bei Festsetzung von fluchtlinien Bedacht zu nehmen.

. Das Gesetz sagt dann weiter wörtlich: ,,Im Interesse
des WohnungsbedÜrfnisses ist ferner darauf ßedacht
zu nehmen, daß in ausgiebiger Zahl und Größe Plätze
(auch Gartenanlagen, Spicl- und .Erholungsplätze) -1:or
handen s!,nd, daß die Möglichkeit gegeben ist, aIl ge
eigneten Stellen Kirchen und Schulen zu errichten, daß
für Wohn'zw.ecke Baublöcke von angemessener Tiefe
und Straßen von geringerer Dreite entsprechend dem
verschiedenartigen \Vbhnullgsbediil"fnisse geschaffen
werden, l nd daß durch die festsetzung Baugelände
entsprechelld dem \Vohnungsbedürfnisse erschlossen
wird."

DLesem in sonst nicht üblicher Ausführlichkeit ,ge
haltenen Wortlaut des Uesetzes ist nichts hinzuzufit en';
man sieht "beinl Lesen bereits im -Geist ideale \Voh
nungsviertel ersteben, in denen freier Grund und R0den
fÜr Garten. Sp el und Erholung Hauptsache. Übermäßig
breite Straßen Nebensache sind. Altes kommt der
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Wohnung und ihren Insassen zugute; was dann vom
Grund und BüOelt l10ch übrig ist, genügt für die
Straßen; sie diel1'el1 nur als ,Weg zur Heimstätte, nicht
als Ort längeren Aufenthaltes.

Steht eInem fluchHini,enplan einer Gemeinde ein
hervorgetrdenes Bedürfnis nach Kleill- oder ._Mittcl
wohnUngen entgegen, dann darf die Ortspolizeibchärde
im 'Einverständnis mit der Gem-e:iiTIdeauisichtsbch'ördc
die Zustimmung zu dem Plan versagen.

Der endgültig, d. h. rechtskräHig festgestellte Plan
ist vom Gemeindevorsteher zu jedermanns Einsicht
offen auszulegen und m t diesem Zeitpunkte erhält die
Gemeinde das l\echt, die durch di-e festgesetzten
StraßenfluchtJinien für Straßen und Plätze und jetzt
auch noch fÜr Gartenan1agen, Spiel- und Erholuugs
plätze bestimmte Grundfläche dem Eigentümer zu entziehen. I

Nach   12 des Straßen  und Baufluchtliniengesetzes
kann durch Ortssatzung festgestellt werden, daß an
Straßen, die für den öffentlkhen Verkehr und Anbau
noch nicht iertiggcstellt sind, Vlohngebändc mit Aus
gang nach diesen Straßen nicht errichtet werden
dürfen. Von diesem Verbote kann jetzt aber Befreiung
(Dispens) erteilt werden, faBs ein Bediilrinis iiir Kiein
oder Mittelwohnungen besteht und zu erwarten ist, daß
der Eigentümer entsprechende gesunde und zweck
mäßig eingerichtete Wohnungen errichten wird. Weist
die GemeInde nach, daß geeignete Maßnahmen zur Er
richtung VOll Klein- oder l\1.ittelwohnungen mit
höchstens einem Obergeschoß über dem Erdgeschoß
getroffen sind; dann darf die Befreiung (Dispens) von
obiger Ortssatzungs-Bestim'mung für Gebäude mit mehr
Stockwerken' nkht erteilt werden. Also auch hier er
kennt man das Bestreben, in erster Linie Klein- oder
Mittelwohnungen, am besten kleine Eitlfamilicnhäuser,
zu schaffen.

\Verden Grundflächen, welche zu Straßcn und
Plätzen, jetzt auch noch zu Gartenanlagen, Spiel- und
Erholungsplätzen bestimmt waren, auf Verlangen der
Gemeinde für die ö!fenWche Benutzung abgetreten, so
jst der Grundeigentümer zu entschädigen.

Neu ist auch die Bestimmung, nach welcher die
Gemeinde das Recht hat, ein nach der baupoJizeilichen
Vorschrift des Ortes nicht zur Bebauung geeignetes
Grundstück, dem Eigentümer nach Setzung einer Aus
schlußfrist VOn einer Woche und gegen Entschädigung
zu entziehen, um sie z. B. zu Gartenanlagen oder Spiel
plätzen usw. zu verwenden. Sie kann aber auch auf
diesem Wege entzogene Flächen den Eigentümern an
grenzender Grundstücke auf deren Verlangen gegen
Erstattung der Aufwendungen nebst Zinsen übereignen,
damit diese Gelegenheit haben, dieselhen für ihre
Mieter in volkswi.rtschaftlicher Weise mit nutzbar zu
machen.

Um den Erbauern von Wohnungen fiir Minderbe
mittelte noch besonders entgegellzukommen, kann
dureh Ortssatzung bestimmt werden, daß Straßenbau
kosten und sonstige Gebühren und Abgaben erlassen
oder gestundet werden können; es muß sich dabei um
Häuser handeln, die höchstens ein Obergeschoß und be
sonders gemeinnnützige Zwecke im Auge haben, z. B.
Kinderiiirsorge, Fortbildung, Erholung u. dgl. Diese
Bestimmung wird vor ailem den Siedlungsgeseil
schaften zugute kommen.

Bis zmn 31, Dezember 1926 kann Grund nnd Boden,
der zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Mi,ttel- und

Kleinwobnungen oder für die Gesundung ,von Wohn
vierteln, häuserblocks u. dgL crfordcrlichist, im 'ver
einfachten Enteignungsverfallren, also mit besonderer
Schnelligkeit enteignet werden. (Verordnungen vom
11, 9, t914 und 27. 3. 1915.)

t:ndlich hat die Landgemeindeordnung einen Zusatz
zu   2 erhalten, der eine Eingemeindung oder Um'ge
mein dung von Landgemeinden und Outsbezirkcll zuläßt,
wenn die l ücksicht auf das Wohnuny;sbedürfnis eIne
solche notwendig macht. Es kann z. B. ein in der Regel
nur wenig bebauter Gutsbezirk einer il1folge Geländc

'mangels an W obnungsnot ]eidenden Oeme.inde eingc
rn:eindet und dieser auf solche Weise Baugelände zu
geführt werden.

Soweit behandelt das Gesetz also das Baugelände,
und man muß sagen. daß alle Bestimmungen von dcm
iWiIlen geleitet sind, Klein- oder Mittelwohnungen, so
wie Gärten un  Plätze zu schaffen.

Von diesem Gedanken geben auch die weiteren
Abschn tte des Gesetzes aus. \\Ielcbe die Bauten selbst
betreffen llnd sich deshalb vor allem mit den

bau polizeilichen Vorschriftenbefassen. (Schluß foJgt in Nr. 35.)
D====[]

Zweckmäßige Ausbildung der Träger
auflage bei Hochbauten.

1m allgemeinen wird im Hochba[Jwescn den Aur
Jagerpunkten der Trägcr nicht diejenige Aufmerksamkeit
gewidmet, die ihnen gebÜhrt. Wenn ein T1räger das er
rorderHche \VidcrstandslTIoment besitzt, so glaubt man
den Nach\vcis erbracht zn haben, daß der Verbaud allcn
Anforderungen g,enÜgt. In welcher Weise die Last des
Trägers auf das Auflager und von dort wieder auf
Pfeiler, StÜtzen u. dcrg1. übertragen wird, das zu unter
sl!chen. wird sehr oft nicht Hir nötig befunden. Trotz
dem ist die Untersllchung des Trägerauflagers nahezu
ebenso wichtig, wie die Ennittelung des Widerstands
mOlnentes.

. 000'<.
;F  5_$=-=  =' - =W==_.
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,Das in Abb. 1 dargestellte Trägerauflager genügt

in der Regel für kleinere Belastungen, vorausgesetzt,
daß, das nnter dem Träger befindliche Mauerwerk ans
guten Hartbrandsteinen. gegebenenfalls Klinkern in
Zementmöriel gemallert, oder aus oinem harten Natur
stein (z. B. Granit, Kalkstein u. dgI.) hergestellt wird.
Mit R.ücksicht darauf, daß die längeren und stärker be
laste en Träger, z. B. Über Schaufenstcr- und großen
Toröffnungen, eine bedeutende DU_Tchbicgung, _ die
das Maß von 1/500 der freien Länge nicht überschreiten
soll -, erfahren, wird dadurch eine recht unvorteilhafte
Belastung des Mauerwerks bz,w. eine recht geiähflichc
Kantenpresstlug, die um so größer wird, ie mehr sIch der
Träger durchbiegt, herbeigeführt. Gewöhnliche guß
eiserne odcr schmiedeeiserne Auflagerplatten mit voll
kommen ebener OberfJäche (Abb. 2) sind deshalb nicht
viel vorteilhafter, weil die Kalltenpressung bei Be
nutzung dieses Hilfsmittels nur wenig herabgemindert
wird. - Dagegen besitzt die in Abb. ;) dargcstellie Aui
lag;enmg gegenüber der in Abb. 2 veranschaulichten
Art schon bedeutende Vorteile. Es handelt sieh hier um
eine Gnßai-senplatte. auf deren ebener Oberfläche sich
ein allfgenietetes flacheisen von etwa SXSO his SXSO
mm bcÜndet, wodurch die Gewähr besteht. daß die
Übertragung der Last an der g-ewiinschten Stelle bzw.
in der Mitte des Pfeilers erfolgt.

Um nun ein Verschieben des Trägers in seitlicher
Richtung zu verhindern, ist die Anordnung von Stein
schrauben, die den unteren TrägerfJal1sch und dic Auf
lagerplatte fassen, empfehlenswert.

Noch hesser ist die Ausbildung des TrägcrallfIagers
nach Abh. 4. Hier handelt es sich um gußeiserne Auf
Jagerplatten, die naeh zwei Seiten zu eine Ahschrägun,l?;
erfahren und außerdem im Scheitel nach einem 11e_
stimmten Iialbmesser (I(adills) abgerundet werden
Nach Dr.-Ing-. Darkhallsen ist der Halbmesser R nach
der Pormel:

R - 9. P2. E.   zu ermitteln.
32 (d . Ei + E ' v) . s'

Iiierbei ist:
R = lialbmesser (Radius),
A = Aufiagerdruck.
h =--= t'lanschbrcite,

p = -  Jer Druck auf die Breiteneinheit in kg/Qcm,
s = zulässige Pressung in kg/qcm im Scheitel der ,Wöl

bung (Gußeisen = 1000),
d = Dicke des Trägerflansches,
E = Elastizitätszahl des Trägers (Flußeisen 2 ]58 000),
Ei = Elastizitätszahl des Baustofies der Platte (Guß

€isen ] 000 000),
iJ = Plattendicke,

Bei Benutzung dieser Annäherungsformel läßt si,ch
die Wölbung der' Platte leicht ernritteln, Gewölbte
Platten dieser Art besitzen den großen Vorteil, daß, so
hald der Träger anfängt zu rollen, die Belastung trotz
dem in der Mitte (iwlCuigstens annähernd) der Lager
platte bleibt. Gegen Verschiebung der Letzteren in
wagerechter l<.ichtung erhält dieselbe eine untere
Kreuzrippe. Da aber diese Kreuzrippe dem sorgfältigen
AuSgleßen meist hinderlich ist, erscheint die Anordnung
von seitlichen DoJlen ratsamer. Demerkt sei noch, daß
die Platten mit gewölbtem Scheitel etwas seh1wieriger
in der Herstellung Ünd demzufolge etwas teurer sind.
Man kann deshalb bei solchen Platten, die keine Über

. mäßig hohen Belastungen zu tragen haben, von der
WÖlbung absehen und den Scheitel mit einer 3 bis 5 cm
breiten, wagerechten fläche versehen, tl

Praxis.

GipsestriCh für Speicher und fÜr
Speicher und Lagerr;äume ist der eine. der
gecignetsten Do'denbelagsarten. werden un
mittelbar auf die Batkenlage verlegt; als Unterlage
vArd eine 10 bis 12 em starke, vömg trockcne Sand
schicht eingebracht, dte gut gestampft werden muß.
Vor dem Aufbringen des Estrichs wird di'e obere Sand
schkht an?:efcuchtct, damit eine innige Verbindung der
Sandunterlage mit der Estri.chschicht herbeigeftihrt
werden kann, Der Estrichgips wird hahncll\veise
2 bis 3 cm stark. aufgezogen und geglättet. _ Bei Gips
verwendung muß man steis mnt Trl"ilJerscheinungen
rechnen. die bei nkht sachgemäßer Ausführung zu
Rissen, Aufbeulungen des Estrichs, sowie zu An
schiebungen der Umfassungswände VcraniassuTlg
gebell. M"n muß deshalb schon bel der Herstellung
des estrichs auf solche oft vorkommenden frscheirmu-.
gen l(Ücksicht nehmen. Zu diesem Zweck legt man in
den Estrich längs der Wände Holzleisten ein, die beim
Auftreten von Treibc.rscheinungen sofort entfernt
werden mÜssen, dalllit sich der Belag ausdehnen kann
und dadurch die @isscbi dung und sonstigen Übelstünde
vermieden werden.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Sonder-Baupolizeiverordnung fiie Kleinhäuser. Dem

.,ZelltraJblatt der Dauverwaltung" zufolge ist der Ent
wurf zu einer SonderbaupolizeLvcrordnullg" füT" Klein
häuser, die in dem erlaB des Ministers der öffentlichcn
Arbeiten vom 26, März 1917 in Aussicht gestellt war,
unter dem 24. februar d. J. den ObcrprÜsidenten lind
I egierungspräsjdenten mi,t dcm Ersuchen zugegangen,
ihn tunlichst bald und wenn möglich dem Inhalte nach
unverändert in Kraft zu setzen. Die erleichtemden Vor
schriften dieser Verordnung gelten, soweit für Klein
häuser in fcuerpolizeilicher Hinsicht nach den maßge
benden Polizeiverordnung;en sonst schärfere Anforde
rungen gesteIlt werden w1irden. Kleinhällser im Sinne
der Verordnung sind \Vohnhäuser, die nicht mehr ais
zwei Vollgeschosse haben, in jedem Geschoß nur
\vcnige Kleinwohnungen enthalten, die keine Neben
wohngebäude (Seitenflügel. MittelfliigeJ, Quergebä!lde)
haben und die - so\veit der Bezirksausschuß nicht Ab
weichungen-zuläßt - mit mindestens 200 Ci.1l1 Freifläche
für Garten- ul1d Landwirtschaft dauernd ausgestattet
sind, Der Entwurf gibt dann weiter "form-Vor
schriften" über die Bauvorlagen und über die l ohbau
und Gebrauchsabnahme. ferner unter den "Technischen
Bestimmungen" Vorschriften über das Ornnd- und
Kellermauerwerk. über aufgehende Wände, Brand
mauern, Decken, Dächer, VorsprÜnge unJ Vorbauten.
Schornsteine, feuerstätten, Wohnräume. Treppen,
l"enster. Aborte und Abortgruben, \Vasserv rsorgnng
und Einfriedigungen.

VerbandsM, VereinSM usw. Angelegenheiten.
Neuregelung des LehrJingswesens. Von seiten des

Vorstandes der Berliner H;:llldwerkskammer ist eine
Neuregelung des LehrlillgsWesens beabsichtigt. Der
Ausschuß fÜr das Lehrlingswesen der Kammer ist zu
nächst beauftragt worden, für den vollständigen Nell
aufbau dieses Gebietes Leitsätze aufzustellen. In der
nächsten Vollversammlung der Kammer soll sodann
Über das Ergebnis dieser Vorberatungeu Beschluß ge
faßt werden,

-3
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Erhöhung der" Gebühren für Gutachten. Die Fälle

der nach Zeitaufwand zu vergütenden Arbeiten der
Architekten und .Ingenieure sind nunmehr von seiten
des Ausschusses für die Gehühren-Ordnung beim Ver
bande deutscher Architekten und Ingenieur-Vereine
einer Prüfling unterzogen worden, und infolgedessen
festgestellt worden, daß g-emäß der Entwertung des
Geldes oder der aIJgemei.nen Teuerung einer Lrhöhung
dieser Sätze notwendig: ist. Es ist deshalb der Satz
von 30-40 ./L für die erste Stunde. 7,50-10 .Il. für die
folgenden Stunden für ang;emessen erat.:htet worden.

pas Baugewerbe in der 'Übergangswirtschait. Der
Deutsche \Virtschaftsbund Hir das Baugewerbe hat in
einer dieser Tage in Stuttgart abgehaltenen dies
iährigen ordentlichen Hauptversamrmlung sich ll. a. ein
gehend mit den Fragen der ballgewerblichen über
gallgswirtschaft beschäftigt. Er hat einstimmig eine
Entschließung angenommen, welche die HauptforderuTI
gen enthält, die das Baugewerbe für seine Wiederauf
richtung nach dem Kriege stellt. Wir entlH.:hmen dcr
seihen folgendes:

Die tlauptversammlung nimmt Kenntnis von dem
Bericht des Geschäftsführenden Vorsitzenden üher die
BemÜhungen des Bundesvorstandes, die R.eichs
regierung zur Inangriffnahme wirksamer Maßnahmen
für die Wiederaufrichtung des Baugewcrbes nach dem
Kriege zu veranlassen. Die Hauptversammlung erklärt
sich einverstanden mit den hierbei vom Bundesvorstand
zur Oeltlln,l!; gebrachten Erwägungen und mit dcn aus
diesen hervorge,l;"an,l!;enen Vorschlägen.

Die liauptversammlung erklärt die Berücksichti
gung dieser Vorschläge iür unhedingt erforderlich, um
eine Wiederaufnahme der Bautätigkeit während abseh
barer Zeit nach dem Kriege zu ermöglichen. Insbeson
dere ist hierbei c-ine Lösung der Fragen der Baustoff
beschaffung und -Verteilung notwendi.g. derart, daß
sowohl die seitens der fieeresverwaHllng freizugeben
den Baustoffe lind Geräte, als auch aJIe sonstigen Ban
materiaHen auf dem direktest möglichen Wege dem Bau
Kewerbe zugeführt werden, und zwar, soweit irgend
angängig, unter Vermittelung des Deutschen \ViJ't
schaftsbundes für das Baugewerbe und  einer Unter
verbände. Es ist ferner rechtzeitIg Vorsorge zu treffen
für die Bereitstellung von Arbeit, wozu die möglichste
Beschleunigung in der baupolizeilichen Prüfung vor
liegender Baugenohmigungsgesuchc sowie die früh
zeitige Vorbereitung aIJer Projekte für nach dem Kriege
zu errichtende Bauten der Reichs-, Staats- und Kom
munalbehörden dringend erwünscht ist. Schließlich ist,
um der auch für die ersten Jahre nach dem Kriege noch
zu erwartenden Teuerung der Materialien lind Arheits M
löhne in ihrer lähmenden Wirkung auf die Bautätigkeit
entgegenzuwirken, die Zuführung von Mitteln zum Bau
markte durch die Reichs-, Staats- und Kommuualbe
hörden .in weitestem Umfange nötig. Dabei ist grund
sätzlich zu fordern, daß strengste Parität in der Berück
sichtigung be  der Verteilung dieser Mittel gewahrt
wird zwischen den sogen. gemeinnützigen Bauorgani
sationen, wie SiedcIungsvereine, Baugenossenschaften
usw. und dem privaten Baugewerbe. Eine Bevorzugung
der gemeinnützigen Bautätigkeit wird weder durch die
Erfordernisse der Wohnungsherstellung gerechtfertigt,
noch entspräche es der Billigkeit, Mittel der Allgemein
heit in einseitiger Vl eise zugunsten einer bestimmten
InKressengruppe zu verwenden.

DIe tlauPIversammlung beauftragt den Bundesvor 
stand, diese Grundsätze für die W1edereinrichtung des
Baugewerbes nach dem Kriege bei der Reichsregierung
zu vertreten und her dieser mit aller Energie darauf
hinzl1wirken, daß die Bearbeitung der einschläg-igen
Fragen möglichst beschleunigt, und unter ständtger
Hinzuziehung einer VertretuTI2:: des Deutschen Wirt
schafts bundes für das Bauge\;erbe, als der berufenen
wirtschaftlIchen t"achvertretung des Baugewerbes. vor
genommen wird.

0=====0
Handelsteil.

ZiegeL
Zur Schaffung eineg Ziegelsyndikates. Das Reichswirt

schaftsamt hatte sich vor längerer Zeit den Verh.etern der
ZIegelindustrie gegenÜber zur Frage der Syndizierung ab
Jehnend verhalten. Seine Auffassung hatte es mit wirtschaft
lichen Gesichtspunkten insofern begrÜndet, als die Syndi_
ziel ung der ZiegeJindustrle aurh die SYtldizierung der
jenigeo Erzeugnisse nach sich ziehe, die gegebenen
falls als t:rsat;>; in r'rage Iwmmen kÖl1lJten, während
Ersatzilldllstriell dem Syndizierungsgcdankel1. nicht geneigt
seien, zumal auch die SyndizieruJ}g erheblich groRe Ver
walhmgskosten vert',rsache. Vom sozialpolitischen Stand
punkt aus betrachtet, erwartet man von der SyndizienJllf';
eine Preissteigerung, die im Interesse insbesondere des
Kleinwohuungs\vesens vermieden werden mässe. Die
StelJlITlgnahme des Reichswirtschaftsamtes !Jat sich, entgegen
andere" Meldungen, insofern geändert, als es seinen grund
sätzlich ablehnenden Standpunkt aufgab lind 111111 gegen\V irtig
iiber die Schaffung eines SyndIkates Erwagungel1 schweben.

Holz.
Vom lIo1zmarkt. Die Lage am Holzmarkt ist gegell

"\vÜ, tig weniger lebhaft. :eine Abschwächung zeigt sich vor
allen Dingen am Bauholzmarkt, die auf eine größere Be
reitwilligl\eit der Sägewerke zu Abschlüssen auch fÜr die
späteren Monate zuriickzuführen sein dÜrfe. Schalbretter
werden, wie festgestellt werden konnte, wesentlich billiger
abgegeben, als in den Vormonatco.

Verschiedenes.
Zuweisung von Dachp3Ppcn-Anstrichmasse. Wie ver

lautet, hat die Kriegsrohstoff.AbtciIung durch Vermittelung
der KrieJ?:sämter zllm Zwecke der notwcndigsten Instand.
setzung von Dachpappendächern nach dem voraussichtlichen
Bedarf an Dacbpappenanstrichmasse nach Maßgabe der
Verga.ngenheit eine Umfrage gerichtet. Demzufolge saUen
allerorts bei den Dachpappenfabrikanten und Händlern Ver.
teilungsstel1en, denen dann entsprechende Mengen DachM
pappenanstrichmasse zugewiesen werden, mit Wirkung vom
15. April d. J. eingerichtet werden, Dachpappenanstrichmasse
s01l nUr fÜr den dringendsten Bedarf, auf Grund von Prei
gabescheilIen . und von behördlichen Bescheinigungen über
Notwendigkeit, DringIiehkeit und Mengen, freigegeben werden.
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